
26. März 2020
#Coronavirus

CORONAVIRUS – 
KRISENREAKTION DER EU 

COVID-19

Einführung flexibelster 
Beihilfevorschriften in der 
EU, um Arbeitsplätze und 
Unternehmen zu retten

Auslösung der „Ausweichklausel“, 
um eine außerordentliche 

steuerliche Unterstützung von 
Gesundheitssystemen, Menschen 

und Unternehmen zu ermöglichen  
Beitrag zur Sicherstellung der 
Versorgung mit medizinischer 
Ausrüstung: Steigerung der 
Produktion in der EU und 
gemeinsame Beschaffung

Erstellung von 
Leitlinien für 
Maßnahmen zur 
Eindämmung der 
Ausbreitung des Virus, 
für Teststrategien

Gewährleistung des 
Warenflusses und 
der Mobilität der 
Arbeitnehmer im EU-
Binnenmarkt

Bereitstellung von 
Finanzmitteln über die 

„Coronavirus Response“-
Initiative, Liquidität über den 

Europäischen Investitionsfonds

Rückholung von im 
Ausland gestrandeten 

EU-Bürgerinnen 
und -Bürgern 

Unterstützung der 
Forschung in den Bereichen 

Impfstoffe, Diagnostik, 
Behandlung
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